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zug bringen , keineswegs aber
in cauiiL reliZiom

'
s Processe ver-

statten , sondern darunter lediglich
oberwehnten Reichs -Ärund -Ge-

sezen nachgehen , nicht weniger
daran seyn , daß die bey Antritt

Unserer Regierung noch unerle¬

digt gebliebene ke1iZ !on § > Be¬

schwehrden des - fordersamsten
Reichs - Gesezmäßig abgethan
werden , wie Wir ihnen Chur¬
fürsten und sammtlichen ihren
^ ellZions - Verwandten , ein glei¬
ches aber auch jenen der katholi¬
schen k .eIiZion , Kraft dieses,
versprechen , und Uns hiern ^ t zu
einem wie andern verbinden.

ArtlcuIuL II.
8 . l.

(Des Reichs Schirmung tc .)
Wir sollen und wollen das

Reich , soviel in unfern Kräften
ist , schirmen und vermehren.

8. H.
( Ausschließung alles Erb - Rechts lc.)

Uns keiner Luecsüion oder

Erbschaft desselben anmassen,
unterwinden noch unterfangen,
noch darnach trachten , dasselbe
auf Uns , Unsere Erben und

Nachkommen , oder auf jeman¬
den anders zu wenden,

8 , m.
( Beobachtung der guldnen Bulle , Re¬

ligion - und Land - auch Westphäli-
schen Friedens , und anderer Reichs-
Geseze . )
Wollen die güldene Bulle,

den Frieden in keliZions - und
kr ->

N . Capit . Leopold II .
' und

Franz II.
( tUt . I .)

keineswegs aber in cLulls reli ^ io-
niL Prozesse verstärken , sondern
darunter lediglich oberwähnten
Reichs - Grundgesezen nachge¬
hen , nicht weniger daran seyn,
daß die bei Antritte Unserer
Regierung noch unerledigt ge¬
bliebenen Religions - Beschwer¬
den des vordersamsten reichsge-
sezmaßig abgethan werden ; wie
Wir Ihnen Kurfürsten und

sammtlichen ihren Religions-
Verwandten , ein Gleiches aber

auch jenen der katholischen Re¬

ligion , kraft dieses versprechen,
und Uns hiermit zu einem wie
anderm verbinden.

^ . rticulus II.
8 , i.

(Schuz des Reichs . )
Wir sollen und wollen das

Reich , so viel in unfern Kräften
ist , schirmen und vermehren

8 . 2 ,
( Ausschliesung des Erbrechts .)

Uns keiner Sukzession oder

Erbschaft desselben anmassen , un¬
terwinden , noch unterfangen,
noch darnach trachten , dasselbe
auf Uns , Unsere Erben und
Nachkommen , oder auf jemanden
anders zu wenden.

8 . 3 .
(Beobachtung der Reichsgrundgeseze .)

Wollen die goldene Bulle , den

Frieden in Religions - und Pro¬
fan-
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Articulus II.

§ . i . Der Römische Kaiser
soll und will Reich , so viel
in seinen Kräften ist , schirmen
und vermehren,

§. 2 . sich keiner 8uccelliorr

oder Erbschaft desselben anmas¬
sen , unterwinden , noch unter¬

fangen , noch darnach trachten,
dasselbe auf sich , seine Erben
und Nachkommen , oder auf je¬
mand anders , zu wenden;

H . z . Will die güldene Bul¬
le , den Frieden in Religions - und
krolsn -Sachen , den Land -Frie¬
den , sammt der Handhabung
desselben , wie er auf dem zu
Augsburg im Jahr 155 Z gehal¬

tenen
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(Xrt . II .)
kroksn - Sachen , den Land -Frie¬
den , sammt der Handhabung
desselben , wie er auf dem zu
Augsburg im Jahre 1555 ge¬
haltenen Reichs -Tage aufgerich-
tet , verabschiedet , verbessert,
auch in denen darauf erfolgten
Reichs -Abschieden , wiederhohlet
und con6rmiret worden , sonder¬
lich aber obgedachte Münster-
and Osnabrückische Friedens-
Schlüsse , bevorab was Art . 5.
H . 2 , und Art . 8 - de duribus 8tL-
^ am , wie auch Art . 7 , unsnimi
Huogue etc . (als nach dessen Inn-
Halt all dasjenige was denen ca-
tholischen und Augsburgischen
Oonfeillons - Verwandten Stan¬
den , die dieser K.e1iZion zugetha-
ne Freye Reichs -Ritterschaft mit
eingeschloffen , auch denen al¬
lerseitigen Unterthanen zu Gu¬
tem in gegenwärtiger Lspituls-
tion verglichen , und verordnet
worden , ebenfalls , denjenigen,
welche unter diesen keformirte
genennet werden , zustehen und
zu statten kommen sollen) begrif¬
fen , sodann den Nürnbergischen
Lxecutions - Access , wie auch in¬
sonderheit alles dasjenige , was
bey vorigen Reichs -Tägen verab¬
schiedet und geschlossen , und die
durch die nachfolgende Reichs-
Lonliltutionen und Geseze nicht
wieder aufgehoben worden , oder
bey Reichs -Tägen ferner für gut
befunden , und geschloffen werden

N . Capit . Leopold H . und
Franz II.
( Art . II .)

fansachen , den Landfrieden sammt
der Handhabung desselben , wie
er auf dem zu Augsburg im Jahr
r555 gehaltenen Reichs - Tage
aufgerichtet , verabschiedet , ver¬
bessert , auch in den darauf er¬
folgten Reichsabschieden wieder¬
holet und konfirmiret worden,
sonderlich aber obgedachte Mün¬
ster und vsnabrückische Friedens¬
schlüsse, bevorab was im leztern
Art. V . § . 2 , und Art. Vlll . de
juribur Katumrr , wie auch Art.
VII. imsm'mi guo^ue ete . (als
nach dessen Inhalt all dasjenige,
was den katholischen und augs¬
burgischen konfessionsverwanden
Ständen , die dieser Religion zu-
gethane freie Reichsritterschaft
miteingeschlossen , auch den al¬
lerseitigen Unterthanen zu Gu¬
tem in gedachten Friedensschlüs¬
sen verglichen und verordnet,
auch zum Theil in gegenwärtiger
Kapitulation wiederholet oder
von neuem verfügt worden , eben¬
falls denjenigen , welche unter
diesen Reformirte genennt wer¬
den , zustehen , und zu statten
kommen sollen, ) begriffen , sodann
den nürnbergischen Exekutionsre¬
zeß , wie auch insonderheit alles
dasjenige , was bey vorigen
Reichstägen oder Reichsdeputa¬
tionen verabschiedet und geschlos¬
sen, und durch die nachfolgenden
Reichskonstitutionen und Geseze
oder das rechtmäßige Reichsher-

E kom-
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tenen Reichs - Tag aufgerichtet,
verabschiedet , verbessert , auch
in denen darauf erfolgten Reichs-
Abschieden wiederhohlet und con-
frmiret worden , sonderlich aber
obgedachten Münster - und Os«
nabrückischen Friedens - Schluß,
bevorab , was sowol in Art . V.
H . 2 . Art. VIll . juribuL§ta<-
tuum , wie auch articulo : uriL-
nimi guol^ue 7 , (nach Jnnhalt
dessen alles dasjenige , was den
Catholischen und Augsburgischen
Confessions - Verwandten Stän¬
den und Unterthanen in gegen¬
wärtiger Opitulatlou zu gutem
verglichen und verordnet , denen,
welche unter ihnen Reformirte
genennet werden , zustehen und
zu statten kommen solle) begrif¬
fen , und den Nürnbergischen
LxecutiouL - kecelL , wie auch in¬
sonderheit alles dasjenige , was
bey vorigen Reichs -Tägen verab¬
schiedet und geschlossen worden,
und bey künftigen Reichs -Tägen
ferner für gut befunden , und ge¬
schlossen werden möchte , gleich
wäre es dieser Ls ^ itidation von
Worten zu Worten einverleibt,
stet, fest und unverbrüchlich und
unter keinerley Vorwand , er
seye wer der wolle , ohne Chur-
Fürsten , Fürsten und Stände,
auf einem Reichs - oder ordinsri
OeputLtionL - Tag vorgehende Be¬
willigung daraus schreiten , son-
dery dasselbe , gebührend handha¬

ben.
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mochte , gleich wäre es dieser
<^3j) iwlstion von Worten zu
Worten einverleibet , steet , fest
rind unverbrüchlich halten , und
unter keinerley Vorwand , erseye
wer er wolle , ohne Churfü,rsten,
Fürsten und Ständen auf einem
Reichs - oder orchnsri Oeputs-
riouL - Tag vorgehende Bewilli¬
gung , daraus schreiten , sondern
dasselbe gebührend handhaben,
und darwider niemand beschwe¬
ren , noch durch andere beschwe¬
ren lassen , auch nicht gestatten,
daß in kelißions - Sachen jemand
dem Inürumento ksLi's , dem

Nürnbergischen Lxecution8 - k .e-
Le5§, und denen mit andern ha¬
benden ksAi 'r entgegen , verge¬
waltiget , xraviret oder turdiret
werde , wie auch , daß an eini¬

gen Orten , von welchen das In-
llrumentum kaLis 6i8^)Oniret , in
LcelelisllieiL et koliticis ^ lud

^uoeungue praetextu , oder un¬
gleicher Auslegung desselben , da¬

gegen oder wider die im Reichs-
Abschiede äe ^ o . 1555 einver¬
leibte Lxecutions - Ordnung äi-
reäle vel inäireÄe gehandelt
werden

N . Capit . Leopold H. und
Franz II.

c ^it. il .)
kommen nicht wieder aufgehoben
worden , oder bey gleichmäßigen
Reichsversammlungen ferner für
gut befunden und geschlossen wer¬
den mögte , mit Inbegriffe der
über den Beitritt und die Ein¬
willigung zum Dreßdner und
teschner Frieden vorhandenen
Reichsschlüße , gleich wäre es
dieser Kapitulation von Worten
zu Worten einverleibet , stet,
fest und unverbrüchlich halten,
und unter keinerley Vorwandte,
er sey wer er wolle , ohne Kur¬
fürsten , Fürsten und Stände,
auf einem Reichs - oder Deputa¬
tions -Tage vorgehende Bewilli¬
gung , daraus schreiten , sondern
dasselbe gebührend handhaben,
und dawider Niemanden beschwe¬
ren , noch durch andere beschwe¬
ren lassen , auch nicht gestatten,
daß in Religionssachen jemand
den lnllruincnto kaLi5 dem nürn¬

bergischen Executionsrezeffe , und
den mit andern Reichsständen
oder Landstanden reichsverfas-
sungsmäßig errichteten Verträ¬

gen , und diesen gemäß ausge¬
stellten Reversalien entgegen ver¬
gewaltiget , graviret und turbi-
ret werde , wie auch , daß an ei¬

nigen Orten , von welchen das

. Inürumentum kscis disponiret,
in LcclelislliciL et koliticis lud

guocungue prsetextu oder un¬
gleicher Auslegung desselben , da¬

gegen oder wider die im Reichs-
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ben , und darwrder niemand be¬

schweren , noch durch andere be¬

schweren lassen , auch nicht ge¬
statten , daß wider die im Reichs-
Abschied ^ nno i z 5 5 einverleib¬
te LxeLutions - Ordnung äireäle
vel mäiioäle gehandelt werde,

X

4 . IV.
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r . iv.
(Der Reichsgeseze Erneuer - und Ae»-

derrins ;)

Desgleichen auch andere des

heiligen Reichs -Ordnungen und
Geseze , so viel dem obgedachten
im Jahr 1555 zu Augsburg
aufgerichteten Reichs - Abschied
und mehrerwehntcm Friedens-
Schluß nicht zuwider seynd , er¬
neuern , und dieselbe mit Lon-

Churfürsten , Fürsten und
Ständen , wie es des Reichs Ge¬
legenheit jederzeit erfordert , bes¬
seren , keineswegs aber , ohne
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den auf ReichS -Tägen gleichmä¬
ßig vorgehende Bewilligung än¬
deren ;

§. v.
(Auch Interpretation)

Vielweniger neue Ordnungen
und Geseze im Reiche machen,
noch allein die Interpretation de¬
ren Reichs -Sazungen und Frie¬
dens -Schlusses vornehmen , noch
dergleichen dem Reichs -Hof -Ra-
the oder Cammergerichte gestat¬
ten , sondern mit gesammter
Ständen Rath und Vergleichung
-auf Reichs -Tägen damit verfah¬
ren , zuvor aber darinn nichts
verfügen noch ergehen lassen, als

N . Capit . Leopold II . und
Franz H.

( ärt . n .)
abschiede 6e anno l 555 einver¬
leibte Exekutionsordnung äireäle
vel inäireäle gehandelt werde»

§. 4.
( Erneuerung und Aenderung

' der
Reich sgeseze. )

Desgleichen auch andere des

heiligen Reichs Ordnungen und

Geseze , so viel dem obgedachten
im Jahr 1555 zu Augsburg
aufgerichteten Reichsabschiede
und mehr erwähnten Friedens¬
schlüsse nicht zuwider sind , er¬
neuern , und dieselben mit Kon¬

sens Kurfürsten , Fürsten und
Stände , wie es des Reichs Ge¬

legenheit jederzeit erfordert , bes¬
sern , keineswegs aber ohne Kur¬

fürsten , Fürsten und Stände

auf Reichstagen gleichmäßig vor¬

gehende Bewilligung andern;

§. 5 .
(Errichtung und Auslegung derselben)

Vielweniger neue Ordnungen
und Geseze im Reiche machen,
noch allein die Interpretation der

Reichs -Sazungen und Friedens¬
schlußes vornehmen , noch der¬

gleichen dem Reichs -Hofrath oder

Kammergerichte gestatten , son¬
dern mit gesammter Stände

Rath und Vergleichung auf
Reichstägen damit verfahren , zu¬
vor aber darinn nichts verfügen
noch ergehen lassen , als welches

C L sol-
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§ . 4 . desgleichen auch ande - -
re des Heiligen Reichs Ordnun¬

gen und Geseze , so viel die im
obgedachten Reichs - Abschied im

15 5 5sten Jahr zu Augsburg auf¬
gerichtet , und mehrerwehntem
Friedens - Schluß nicht zuwider
seynd , erneueren , und dieselbe
mit Lonlen § Chur -Fürsten , Für¬
sten und Stände , wie es des
Reichs Gelegenheit jederzeit er¬

fordert , besseren , keineswegs
aber ohne Chur -Fürsten , Fürsten
und Stände auf Reichs - Tägen
gleichmäßig vorgehende Bewilli¬

gung ändern,

§ . 5 . vielweniger neue Ord¬

nungen und Gesaz im Reich ma¬
chen , noch allein die Interpret »,
tion der Reichs -Sazungen und
Friedens - Schlusses vornehmen,
sondern mit gesummten Ständen
Rath und Vergleichung auf
Reichs - Tägen damit verfahren,
zuvor aber darinn nichts verfü¬
gen , noch ergehen lassen,
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(ärt . il .)
welches solchenfalls ungültigund
unverbindlich seyn soll.

§ . VI.
(Wider den Westfälischen Frieden

laufferrde Schriften undkrotetta-
tiones .)
Zumalen auch diejenige, so

sich gegen jezt ermeldeten Frie¬
densschluß, und darinnen bestät-
tigten KeliZlous - Frieden , als
ein immerwahrendes Band zwi¬
schen Haupt und Gliedern, und
diesen unter sich selbsien zuschrei¬
ben , oder etwas in öffentlichen
Druck heraus zu geben, (als da¬
durch nur Aufruhr , Zwietracht,
Mißvertrauen und Zank im
Reiche ungerichtet wird, ) unter¬
nehmen würden , oder sollten,
gebührend abstraffen, die Schrift
und Abdruck csillren und gegen
die ^ mliores sowohl , als Lom-
xlices , wie erst gemeldet , mit
Ernst verfahren , auch alle wider
den Friedensschluß eingewendete
krotelistioncs und Lontrsülätio.
ne « , sie hahey Nahmen wie sie
wollen , und rühren woher sie
wollen , nach besag erst gedach¬
ten Friedens-Schluffes, verwerf-
fen und vernichten, wie sie dann
auch lqngst verworffen und ver¬
nichtet seynd . /

. . § . vn. -,- -
(Reichs -Hoftathsund Bücher-6ommif-

l-tristr - Aufführung gegen beyderley
Religion , - Verwandte . )
Auch weder dem Reichs -Hof-

Rathe, nochdemBücher-LOm-
miÜ»-

N. Capit . LeopoldII. und
Franz il.

il .)
solchenfalls ungiltig und unver¬
bindlich seyn soll.

(§ . . 6 .
(Verbot der Schriften wider de» Re-

ligions - und westfälischen Frie¬
den.)
Zumal auch diejenigen, so sich

gegen jezt ermelden Friedens¬
schluß und Mrinn bestätigten
Religionsfrieden , als ein im¬
merwährendes Band zwischen
Haupt und Gliedern , und die¬
sen unter sich selbst zu schreiben,
oder etwas in öffentlichenDruck
heraus zugeben (als dadurch nur
Aufruhr, Zwietracht , Mißtrauen
und Zank im Reich angerichtet
wird) unternehmen würden oder
sollten , gebührend abstraffen, die
Schriften und Abdruck kassiren,
und gegen diech.utlioie8 sowohl
als Oolnplice » , wie erst gemel¬
det , mit Ernste verfahren auch
alle wider den Friedensschluß ein¬
gewendete krotestsUioner und
OontrsäiAiones, sie haben Na¬
men wie sie wollen, ûnd rühren,
woher sie wollen, nach besag erst
gedachten Friedensschlußes ver¬
werfen und vernichten , wie sie
dann auch langst verworfen und
vernichtet sind.'

i - - - - ' - , -

§ . 7.
(Reichshofrath und Bücherkommissa-

rius gegen beiderlei Religionsver-
wande.)
Auch weder den Reichsgerich¬

ten , nochdemBücherkommissa-
riuS
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§ . 6. zumalen auch diejenige,
so sich gegen jezt ermelden Frie¬
dens - Schluß , und darinn be¬
stätigten Religions-Frieden , als
ein immer währendes Band zwi¬
schen Haupt und Gliedern , und
diesen unter sich selbsien, zu schrei¬
ben , oder etwas in öffentlichen
Druck heraus zu geben , (als da¬
durch nur Aufruhr , Zwietracht,
Mißtrauen und Zank im Reich
angerichtet wird,) unternehmen
würden oder sollten , gebührend
abstraffen, die Schriften und Ab¬
druck cailiren , und gegen die
^ utores sowohl , als Lomplices,
wie erst gemeldet, mit Ernst ver¬
fahren , auch alle , wider den
Friedens - Schluß eingewendete
kroteliLtioiie§ und LontrsäiÄio-
ne§, sie haben Nahmen wie sie
wollen, und rühren woher sie
wollen, nach Besag erst gedach¬
ten Friedens-Schluffes verwerf-
fen und vernichten.



W . Capit . Joseph H.

( .̂ rt . II .)
miilsrio zu Frankfurth am
Mayn , verstatten , daß jener
auf des kiLcsIs oder eines andern
Angeben , in Erkennung , Fort-
sezung und Aburtheilung deren
krocellen , sodann gebührlicher
Lxecution , und dieser in Lenlir-
und Lonliscirung deren Bücher,
einem Theile mehr als dem an¬
dern levoiiirre.

§. vm.
s/mdoUci «tc. sind Oenlur etc.

ftey . )

Am wenigsten aber sich an¬
maste , denen heilsamen Reichs-
Sazungen zuwider über neue
LöitioneL deren Augsburgifches
Ooriseilions - Verwandten li'br-o-
rum l^ mbolicorum , so sie vor
oder nach dem Kelißions - Frie¬
den dafür angenommen , oder
noch annehmen möchten , den
kiscsl zu hören , oder krocelle
ausgehen zu lassen , gleichen
Rechtens sollen auch die Catho-
lische ihres Orts zu genießen ha¬
ben , jedoch daß von beyden Thei-
len in denen künftig neu zu fer¬
tigenden Schrifften oder Bü¬
chern , alle anzügliche und schmäh¬
liche Ausdruckungen gegen bey-
derley KeliZionen im Reiche de¬
nen heilsamen Sazungen gemäß
vermieden bleiben , und sich de¬
ren enthalten werde.

^ rti-

N . Capit . Leopold II . und
Franz II.

(ärt . n .)
rius zu Frankfurt am Main ver¬
statten , daß jene auf des Fiscals
oder eines andern Angeben in
Erkennung , Fortfez - und Abur -'

theilung der Prozesse , sodann ge¬
bührlicher Execution , und dieser
in Zensirung oder Beurtheilung
und Konfiszirung der Bücher,
einem Theile mehr als dem an¬
dern favorisiren;

§ . s.
(Freiheit der symbolischen Bücher.

Verbot gefährlicher Bücher .)

Am wenigsten aber sich an-
massen , den heilsamen Reichs-
sazungen zuwider über neue Lck-
tiones der augsburgischen Kon-
festionsverwandten librorum lim-
Kolicol -um , so sie vor oder nach
dem Religionsfrieden dafür ange¬
nommen , oder noch ännehmen
mögten , den Fiskal zu hören,
oder Prozesse ausgehen zu las¬
sen, gleichen Rechtes sollen auch
die Katholischen ihres Orts zu
genießen haben , jedoch daß von
beiden Theilen in den künftig
neu zu fertigenden Schriften
oder Büchern , alle anzügliche
und schmälige Ausdrücke gegen
die beiderlei Religionen im Rei¬
che den heilsamen Sazungen ge¬
mäß vermieden bleiben , und sich
deren enthalten , überhaupt aber
keine Schrift gedultet werde , die
mit den symbolischen Büchern
beiderlei Religionen , und mit

C z den
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H.rticulur l ! I°
§. l.

(HvchachtMgder Churfürsten,)

Wir sollen und wollen des hei¬
ligen Römischen Reichs Chur¬
fürsten , als dessen innerste Glie¬
der , und die Hauptsäulen des
heiligen Reichs jederzeit in son-
derbahrer hoher eouLäeratton
halten.

§ . n . (M. )
(Ihre Titulatur aus der Reichs -Canz-

ley .)
Denenselben wie bereits im

Eingänge dieser Unserer csxüm-
Lation geschehen , also auch furo-
hin das kraeäicst Ii.e5pe6live
Hochwürdigst und Durchlauch¬
tigst zulegen, und damit comi-
nuiren z

z . M.
(Ihre zu Rathziehung in allen wichti¬

gen Sachen .)
Sodann in wichtigen Sachen,

so das Reich antreffen , nach An¬
leitung der güldenen Bulle , je¬
doch dem Friedens-Schluß ohne
Abbruch, ihres Raths , Beden¬
kens und Gutachtens Uns ge-

brau-

N. Capit . Leopold H. und
Franz n.
(ärt . II.)

den guten Sitten nicht verein-
barlich ist, oder wodurch der Um¬
sturz der gegenwärtigen Verfas¬
sung vder die Störung der öf¬
fentlichen Ruhechrfördertwird.

^ ^ rticulur Hl.
§ . r.

(Besondere Hochachtung -er Kurfür¬
sten .)
Wir sollen und wollen des

heiligen römischen Reichs Kur¬
fürsten, als dessen innerste Me¬
der und die Haupt -Säulen des
heiligen Reichs , jederzeit in son¬
derbarer hoher Konsideration
halten.

§. 2 . <m)

(Kurfürstliche Titulatur.)

Denselben , wie bereits im
Eingänge dieser unserer Kapitu-

> lation geschehen , also auch füro-
: hin daS Prädikat relpeÄive
- Hochwürdigst und Durchlauch¬

tigst zulegen, und damit konti-
nuiren;

§. Z.
- (Rath der Kurfürsten in wichtigen Sa¬

chen .)
, Sodann in wichtigen Sachen,
- so das Reich antreffen, nachAn-
- leitung der goldenen Bulle , je-
e doch dem Friedensschluß ohne
- Abbruch , ihres Raths, Beden-
- ckens und Gutachtens Uns ge-
- brau-
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§. r . Der erwehlte regierende
Römische Kayser soll und will
des heiligen. Römischen Reichs
Chur-Fürsten , als seine innerste
Glieder , und die Haupt - Säu¬
len des heiligen Reichs , jeder¬
zeit in sonderbahrer Hoher Lou-
üäerrüon halte«/

§ . z » in wichtigen Sachen,
so das Reich antreffen , nach
Anleitung der güldenen Bull,
jedoch dem Friedens-Schluß oh¬
ne Abbruch, ihres Raths, Be¬
denkens und Gutachtens , sich
gebrauchen , auch ohne dieselbe
hierinnen nichts vornehmen,
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